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Bekanntmachung,
betreffend Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung von Kraftfahrzeugen ! und

deren Führer « .
. Zufolge Anordnung der Herren Minister der öffentlichen Arbeiten , des Innern und für
.yandel und Gewerbe , habe ich die nachbenaniitm Personen gemäß 8 21 der Polizei -Verordnung,
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeuge » vom 13 . November 1901 , zu Sachverständigen zur Erteilung
von Bcfahigungszeugnisse » für die Füiirer von Kraftfahrzeugen ernannt.

ax. t . c ^ rtspolizcibehörden haben auch künftig die Prüfung der Kraftfahrzeuge wahrzunchmen
und sich hierbei der nachbenaiinten Sachverständigen obligatorisch zu bedienen.
. . m .. . Die Kosten der Prüfung der Kraftfahrzeuge haben die Ortspolizeibchörden , diejenigen für
die Prüfung der Führer  die Besitzer der betreffenden Fahrzeuge zu tragen.

Sachverständige
Name

Völker . W .. Ingenieur.

Stellvertreter desselben:
Bern -ur , Fritz , Techniker.

Die Ingenieure des Dampfkessel -Über-
wa » „ ngs -V ?reins in Frankfurt a . M . :

Ziervogel , Obcringenicur,
Franke , Ingenieur.
Eder . Ingenieur,
Wistel , Ingenieur,
Petri , Ingenieur,

pp.

Wohnort

Sonnenberg,
Wiesbadenerstraße 27»

Wiesbaden,
Weißenburgstraße 4.

Frankfurt a . M.

Für die Bezirke.

Kreise Wiesbaden ( Stadt ),
Wiesbaden (Land ) ,

Rheingau ü . Untertaunus.

Wiesbaden » den 19. August 1904. Der Regierungs-Präsident.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht.

I . B . : v . Gizhcki.

Wiesbaden , den 6 . September 1904. Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

für Fußgänger be-
die Fuhrwerke den
einander zu halten,

den Fahrweg

Bekanntmachung,
betreffend die An - und Abfahrt zum bezw.

vom Kurhausprovisorium.

f Znr Vermeidung von Verkehrsstörungen beimabren mit Personenfuhrwcrkeii » ach und vom
urhausprovisoriiim an der Sonneubergerstraße

hier wird auf Grund des § 73 der PolizebVer-
ordnung vom 18 . Sept . 1900 hiermit Folgendes
bestimmt:

1 . Diejenige » Kntfcher , welche Fahrgäste nach
dem Kurbansprovisorium fahret :, müssen mit ihren
Fuhrwerken den vom Knrsaalplntz uach dem Kur-
hansprovisorum führenden neu angelegten westlichen
Straßenarm benutzen u »d dabei die rechte Seite
der Fahrbahn desselben einbalten . Nach demAn »-
stcigen der Fahrgäste müssen sie denselben Weg,
und zwar ebenfalls auf der rechten Seite der
Fahrbahn zurückiahren . Die Anfahrt zum Kur¬
hausprovisorium durch die Sonnenvergerstraße von
der Richtung der Wilhelm - bezw . Taunusstraße
her ist verboten.

Belm Fahren über die
stimmten Ueberaängc haben
erforderlichen Abstand von
damit die einzelnen Fußgänger
Ungchiiidert überschreiten können.

2 . Diejcniaen Kutscher , welche mit ihren Fuhr¬
werke » Fahrgäste a »S dem Kurhausprovifoniim
obbolen wolleii , haben mit ihren Wagen auf der
nördlichen Fahrbahn am Bow -Iinn - grecn entlang
hintereinander und auf dem Kursaalplatz neben¬
einander in der Weise Aufstellung zu nehmen , daß
die Köpfe der Pferde dem Kurhause zugekedrt sind.
Dar Vorfahren von diesen Warteplätzcn aus
geschieht in der unter Nr . l bezeichneten Weise.

Sobald die Sommer - Veranstaltungen der
Kurdirektio » im Freien aufhören , und der östlich
vom Knrhausprovisorum belesene freie Platz ge¬
räumt ist , können die zum Abholen von Fahrgästen
bestimmten Fnbrwerke auf diesem Platze warten.
Sie bade » daselbst nebeneinander derart Aufstellung
zu nehmen , daß die Köpfe der Pferde dem Gebäude
zugekehrt sind . In keinem Falle darf ein Fuhrwerk
früher Vorfahren , als bi » die in dasselbe auizu-
nchmenden Personen zur Abiadrt bereit sind . Den
Anordnungen des die Aussicht führenden Polizci-
bcamten ist unbedingt Folge zu leisten.

3. Jeder Führer eines Personensubrwerks,
welcher zu einer Fahrt nach dem Kurhaus¬
provisorium angeworben wird , muß sich soiort
beim Besteigen seines Fuhrwerks das Fahrgeld
zahlen ^ lassen , damit nach dem Aussteigen der
Fahrgäste kein unnötiger Stillhalten und keine
dadnrch bedingte Verkehrsstörung verursacht wird.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen,
welche sofort bei Inbetriebnahme de» Kurhaus-
provilorium » in Kraft treten , werden in Gemäßheit
de« 8 7b der Polizei -Verordnung vom 18 . Sevt.
1800 mit der darin angedrobten Straf « lGeldbuße
bi» zu 30 Mark «vent . 3 Tagen Haft ) geahndet.

Wiesbaden , den 8. September 1904. *
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

I
Bekanntmachung.

Um den dienstlichen Geschäftsbetrieb fernerhin
iU vereinfachen , bestimme ich hiermit , daß . wie
aest » bei allen Königlichen Polizeiverwaltungen

der Monarchie bereits längst eingcführt ist, sämt¬
liche Beglaubigungen von Unterschriften und Ab¬
schriften — letztere insoweit sie nickt der Stempel-
psiicht unterliegen — ferner die Ausstellung von
Lebens - pp . Zeugnissen ans Ouittungei , über den
Empfang von Renten (einschließlich Jiivaliden-
und Unfallrentcn ), Wartegelder » , Pensionen , Unter-
stützungs -. Kranken -, Witwen - und Waisengeldern
durch die Vorstände der Polizei -Reviere vorzu-
»ehmen sind.

Interessenten wollen sich demzufolge in ge¬
gebenen Fällen fernerhin an den zuständigen
Polizeikommissar des Reviers , in dessen Bezirk sie
wohnen , wenden.

Abschriften , welche der Stempelpflicht unter¬
liegen , werden nach wie vor im Bureau der
Königlichen Polizei - Direktion beglaubigt . *

Wiesbaden , den 10. Juli 1904.
Der Polizei -Brästdent : v . Schenck«

Gesetz,
betreffend den Schutz der Brieftaube«

vom 28 . Mai 1884.
8 1. Die Vorschriften der Landesgesetze . »ach

welchen da » Recht , Tauben zu Hallen , beschränkt
ist und nach welchem im Freien betroffene Tauben
der freien Zueignung oder der Tötung nuterliegen,
finden auf Militär -Brieftauben keine Anwendung.
Dasselbe gilt von laudergesetzlichen Vorschriften,
nach weichen Tauben , die in ein fremde » Tauben¬
haus übergehen , dem Eigentümer des letzteren
gehören.

§ 2 . Insoweit auf Grund landesgesetzlicher
Bestimmungen Sperrzeiten für den Taubenflug
bestehen , finden dieselben auf di « Reileflüge der
Militär -Brieftauben keine Anwendung . Die Sperr
Seiten dürfen für Militär -Brieftauben nur einen
zusammenhängenden Zeitraum von höchstens
10 Tagen im Frühjahr und Herbst umfassen.

Sind längere als zehntägige Sperrzeiten ein¬
geführt , so gelten für Militär -Brieftauben immer
nur die ersten 10 Tage.

8 3 . Al » Militär -Brieftauben im Sinne der
Gesetze» gelten Brieftauben , welche der Militär-
(Marine - )Verwaltung gehören und derselben gemäß
den von ihr erlassenen Vorschriften zur Verfügung
gestellt und welche mit dem vorgeschriebenen
Stempel versehen sind . Privatpersonen gehörige
Militär -Brieftauben genieße » den Schutz diese«
Gesetzes erst dann , wenn in ortsüblicher Weise
bekannt gemacht worden ist, daß der Züchter seine
Tauben der Militärverwaltung zur Verfügung
gestellt hat.
. , 8 .4 . Für den Fall eine » Kriege « kann durch
kaiserliche Verordnung bestimmt werden , daß alle
gesetzlichen Vorschriften , welche das Töten und
Einfangcu fremder Tauben gestatten , für da«
Reichsgebiet oder einzelne Teile desseibei , außer
Kraft treten , sowie daß die Verwciidung von
Tauben zur Beförderung von Nachrichten ohne
Genehmigung der Militärbehörde mit Gefängnis
bi » zu 3 Monaten zu bestrafen ist.

Vorstehendes Gesetz bringe ich hiermit zur
allgemeinen Kenntnis . *

Wiesbaden , den 13 . August 1904.
Der Polizei -Präsident . I . V . : Falcke.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Aufhebung einer früheren Polizei-

Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verordnung in den neu erworbenen Lander-
teilen , sowie der §8 143 und 144 de» Gesetzes über
die allgemeine Landesvcrwaltung vom 30 . Juli 1683
in Verbindung mit den Vorschriften de» Gesetze»,
betreffend Ausführung de» Schlachtvieb - und
Fleischbeschaugeietze « vom 28 . Juni 1902 , wird mit
Zustimmung des Magistrat « für den Polizeibezirk
der Stadt Wiesbaden nachstehende Polizeiverord-
nung erlassen.

Einziger Paragraph.
Die Polizcivcrordnung vom 18. Mai 1887,

betreffend die Anstellung von Trickinenbeschauern
und die Untersuchung de« Schweinefleisches auf
das Borbandensein von Trichinen , wird aufgehoben.

Wiesbaden , den 7. August 1904.
Der Polizei -Präsident : V. Schenck.

Bekanntmachung.
Um auch de » in der Woche den Tag über durch

ihre Berufsgeichäfle in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königlichen Gewcibe-
Jnipektion zu geben , finden iür die Königliche
Gewe ' be-Jnspeklion zu Wiesbaden besondere
Sprechstunden am 1. und 3 Sonntag jede»
Monats , vormittag « von II 1/* bi« mittag » I 1/, Uhr
und am Sonnabend der 2. und 4 . Woche jeden
Monats , nachmittags von 5‘ /a b>« 7 " , Ubr in
deren Geichäitslokal , Bismarckring 14,1 , hier statt.

Wiesbaden , beit 8. Avril 1904. *
Der Polizei -Präsident : v « Schenck.

Verordnung.
Nachdem das Vorhandensein der Reblaus in

dem Garten der Witwe Jacob im Distrikt Ncuberg
tzicrselbst durch de» berufenem Reblaus - Sachprr-
ständigcn festgcstellt worden ist , wird aus Grund
der Gesetze vom 27 . Februar 1878 und 23 , März
188b . betreffend Maßregeln gegen Verbreitung der
Reblaus , hierdurch angeordnet:

1 . Es ist verboten , von den in den vorbezeich
neten Gärten durch Drght eingezäunten und
mit Schildern , welche die Aufschrift tragen;

»Polizeilich gesverrtl
gliche Polin '

2.

8.

Königliche Polizei -Direktion ."
näher bezeichneten Teilen Reben oder Reb-
teile , sowie andere Pflanzen , gleichviel ob
bewurzelt oder unbewurzelt , ferner Wein»S ie oder andere Stäbe, welche auf den«zeichneten Gartevteilen benutzt worden
sind , abzugeben oder überhaupt zu entfcruen.
Jedoch ist die Entfernung oberirdischer
Früchte , namentlich von Weintrauben , mit
polizeilicher Erlaubnis und unterBeobachtung
der polizeilicherftits anzuordnendcn Vorsichts¬
maßregeln gestattet.
Der Zutritt zu den vorbezeichueten Garten
testen , welche polizeilich überwacht werden,
ist untersagt.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen
werden mit Geldstrafe bi » zu 160 Mark ober
mit Hast bi» zu 4 Wochen bestraft.

Wiesbaden , den 13. September 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Verordnung.
Nachdem das Vorhande ' isein der ReblauS

auf dem Grundstück Freseuiussiraße 17 Hierselbst
durch den Reblaus - Sachverftätidigen Geßheidele
festgestellt ist , wird auf Grund der Gesetze vom
27 . Februar 1878 und 23 . März 188b , betreffend
Maßregeln gegen Verbreitung der Reblaus , hier¬
durch angesrdnet:

1 . E » ist verboten , von den in den vorbezeich-
neten Gärten durch Draht eingezäunten und
mit Schilder » , welche die Aufschrift tragen:

„Polizeilich gesperrt!
Königliche Polizei -Direktion ."

näher bezeichneten Testen Reben oder Reb-
tcile , sowie andere Pflanzen , gleichviel ob
bewurzelt »der unbewurzelt , ferner Wein»
psäblc oder andere Stäbe , welche auf den
vorbezeichueten Gartenteilen benutzt worden
sind , abzugeben oder überhaupt zu entfernen.

2 . Der Zutritt zu den vorbezeichueten , polizeilich
abgelperrten Gartentcilen ist unterlagt.

8 . Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen
werden mit Geldstrafe bis zu 180 Mark
oder mit Haft bi» zu 4 Wochen bestraft . *

Wiesbaden , den 13. September 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 de» Gesetze» über

die Einführung der Polizei -Verwaltung in den
neu erworbenen Landertesten vom 20 . Sept . 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde-
Vorstände verordnet wie folgt:

8 1. Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , find verpflichtet , die Preise de« ge¬
wöhnlichen Brotes für je ' / - Kilogramm ( 1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revier -Polizei -Kommissar ab-
gestempeiteii Anschlag zur Kenntnis des Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgcäudert werden . Diese Abänderung muß am
näinlichen Tage dem Revier -Polizei -Kommissar mit-
gctcilt und von dem letzteren der abgeäuderte An¬
schlag abgestempelt werden.

8 2. Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind ferner verpflichtet , an den
Verkaufsstellen eine Waage mit Gewichten aufzu-
stellen oder mitzuführen und Käufern auf Verlangen
das Brot vorzuwiegen.

8 3 . Wer einen höheren Preis für Brot , als
oen nach 8 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt , oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , als er verkauft bat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt , wird,
sofern nicht eine Bestrafung auf Grund de» Straf¬
gesetzbuches erfolgt , mit Geldstrafe bi» zu 9 Mark
oder im Unvermogensfalle mit entsprechender Haft
bestraft.

8 4 . Die Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d . I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung . *

Wiesbaden , den 12 . April 1881.
Königliche Polizei - Direktion . Dr . v . Strauß«

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den b. April 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen der Polizei -Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgekommen , daß auf
Grundstücken Entwäiseruiigs - Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Genehmigung ausgeführt worden sind.

In , Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderung einer Gruudstücks-
Emwässerimg oder etnesTeilsderselbememichlictzlich
der oberirdischen Anlage » nur auf Grund einer
polizeilichen ErlaubitiS erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 2. Avril 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Di « Beethovcnstraße von der Gtlstav -Frehtag-

straße bis zur Huntboldtstrghe und die Weilstraße
werden zwecks Herstellung von Wasser - » . Gas¬
leitungen auf die Dauer der Arbeit für den Fuhr-
Vnkehr polizeilich gesperrt , „ . *

Wiesbaden , de» 15 . September 1904.
_ Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
In Gemäßheit der Ziffer 2, Lit . o der Heil»

gehilsenordnung für den Regierungsbezirk Wies¬
baden vom 16 . Juni 1903 habe ich dem praktischen
Arzte 0r . moä . Kleinquenther zu Wiesbaden,
Walluferitraße No . 3, 1, die widerrufliche Ge¬
nehmigung erteilt , Kurse zur Ausbildung von staat¬
lich geprüften Heilgehilfen und Masseuren bezw.
Heilgebilfinnen und Masseusen abzuhalten.

Ich bringe zur Kenntnis der beteiligten Kreise,
daß die von dem vr . Kleinquenther über die erfolg¬
reiche Teilnahme an solchen Kursen , vorbehaltlich
der vorgeschriebenen und bescheinigten Dauer der¬
selben auSgesertigten Zeugnisse den Anforderungen
der Ziffer 2, Lit . o der angezogenen Heilgehilfen»
ordnung entsprechen.

Der erste sechswöchige Kursus beginnt im
Oktober d. I . und im Bcdürfnisfalle ein zweiter
im Januar 1905 im Klubzimmer de » Wiesbadener
Standesverein « der ärztlich geprüften Masseure im
Hotel Union zu Wiesbaden.

Anmeldungen zu diesen Kursen nimmt vr . Klein-
quenther im September d. I . Mittwochs und Sams¬
tag » von 12 bi» 1 Uhr entgegen . *

Wiesbaden , den 27. August 1904.
Der RegiertmgS -Präiidcnt.

I . V. : v . Gizhcki.

Mird veröffentlicht . "
Wiesbaden , den 12. Sept . 1904.

Der Polizei -Präsident.
v . Schenck.

Sämtliche in Wiesbaden wohnenden
Rekruten und Freiwillige haben vom 1b. d. M.
ab ihre Gestellungsbefehle zum Eintritt »egen
Abgabe des Urlaubspaffe « , bezw . Annahmescheines,
beim Hauptmeldeamt , Rheinstraße 47 , rechts , ab¬
zuholen . *

BezirkS -Kommando Wiesbaden.

Auszug aus der Keldpolizei»
Derordnuug vom SS . Mai 1894.

J 8. Lauben dürfen während der Saatzeit
Im Frühjahr und Herbst nicht au » den Schlägen
gelaffen werden . Die Dauer der Saatzeit bestimmt
alljährlich dar Feldgericht.

8 17 . Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bi» zu dreißig Mark , im Richtdeitreibungsfall mit
entsprechender Haft bestraft.

Die Herbst -Saatzeit beginnt am 19. Sept . cr.
auf die Dauer von 6 Wochen . *

Wiesbaden , den 16. September 1904.
_ Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Unter Hinweis aui die Bestimmungen der

schaftsstatut « werden die Unternehmer land - und
forstwirtschaftlicher Betriebe ( einschl. der Handels¬
gärtnereien ) im Stadtkreise Wiesbaden hierdurch
ausgefordert , die seit deni 1. Januar 1904 etwa
eingetretcuen , aber » och nicht angemcldeten Betriebst
Veränderungen , sowie etwaige Wechsel in der
Person des BetriedsunternehmcrS längstens bis
zum 20 . Oktober ». I . im Ralhause, Zimmer
Nr . 26 . während der VormittagSdienststundeu
anzumeldcn bezw . mündlich zu Protokoll zu geben.

Diejenigen BctriebSunternehmer . , welchen die
Versäumung der Anmeldung zur Last fällt , bleiben
der Genossenschaft bis zu dem der Erstattung der
Anzeige folgenden Monat für die nach den bis¬
herigen Eiltträgen im Unternehmcrverzeichni » zu
erhebenden Beiträgen verpflichtet . *

Wiesbaden , dm 15. September 1904.
Der Sektions -Borstand«

_ _ (Stadtau «schuß .)_

Bekanntmachung.
«amstag , den 24 . September d. I . »

nachmittags , soll der Ertrag der Edelkastanie «»
au « den Plantagen link » und recht » der Platter
Chaussee , am Höschen , sowie vor und hinter
Klarenthal an Ort und Stelle öffentlich meist¬
bietend vstste ' gert werden.

Zusammenkunft: Nachmittag» 4 Uhr vor dem
auptporiale des neuen Friedhöfe» an der
llatterstraße. *

Wiesbaden , den 19. Septeniber 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die diesjährige Kollekte für den Zentral¬

waisenfonds wird durch die hierzu angenommenen
Kollektanten Heinrich Kettenbach und dessen
Ehefrau i» der Zeit vom 3. Oktober bis 1b. No¬
vember 1904 abgchalte » werden.

Indem wir dies hiermit zur allgemeinen
Kenntnis bringen , nehmen wir zugleich Veran¬
lassung . diese Sammlung dem Wohlwollen der
hiesigen Einwohnerschaft auf das Wärmste zu
empfehlen.

Wir bemerken , daß die Kollettanten eine von
uns ausgestellte , mit dem Vermerk de» Herrn
Polizei -Präsidenten versehene Liste , zum Zwecke der
Eintragung der Gaben , vorlegen werden . *

Wiesbaden , den 13 . September 1904.
Der Magistrat . Armenverwaltung.

Travers.
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Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftliche » Erzeugnisse zu Wiesbaden

Ochsen:

Kühe:

1. Biehmartt.
(Schlachtgewichl.)

Qualität . .

IL " .*

50 Kg.
50 „
50 „
50 „

1 „
1 „
1 „
1 „

Schweine
Mast -Kälber,
Land -Kälber >
Hammel.

2« Fruchtmarkt.
Hafer . 100 Kg.
Stroh . 100 „
Heu. 100 „

3. Victualienmarkt.
Eßbutter . 1 Kg.
Kochbuttcr . 1
Eier . 25 St.
Trinkeier . 1 .
Handkäse . 100 „
Fabrikkäse. 100 „
Eßkarioffeln . 100 Kg.
Eßkartoffeln . 1 „
Neue Kartoffeln . . . 1 «
Zwiebeln . 50 „
Zwiebeln
Knoblauch .
Erdkohlrabi . ,
Rothe Rüben
Weiße Rüben
Selbe Rüben
Kl. gelbe Rüben
Rettich . ;. .
Treidrctlich .
Radieschen .
Spargel . .
Suppenspargel
Schwarzwurzel
Meerrettich .
Petersilien .
Lauch . . . .
Sellerie . .
Kohlrabi . .
Feldgurken .
Treibgurken .
Einmachgurken
Kürbis.
Tomaten.
Grüne dicke Bohnen . .
Grüne Stg .-Bohnen . .
Grüne Buschbohnen . .
Grüne Prinzeßbohnen .
Grüne Erbsen ohne Schale
Grüne Erbsen mit Schale
Zuckerschotcn.
Weißkraut . . . . . 50

Wiesbaden , den 16. September 1904.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
1

ffibb.
St.
Gbd.

Kg.

St.
Kg.
St.

Kg.
St.

Kg.

Niedr.
Preis.

IO

Höchst.
Preii.

4

11

Weißkraut . ;
Weißkraut . .
Nothkraut . .
Notbkraut . .
Wirsing . . .
Blumenkohl lbiesiger)
Blumenkohl (ausländ
Rosenkohl . .
Grün -Kohl . .
Nömisch-Kohl .
Kopfsalat . . .
Endivien . . .
Spinat . . .
Sanerampser
Lattich-Salat .
Feldsalat . . .
Kresse . . . .
Artischocke . .
Rabarber .. : .
Eßäpscl . . .
Kochäpfel . . .
Eßbirnen . . <
Kochbirnen . ,
Quitten . . .
Zwetschen . . .
Kirschen . .
Kirsche», Rhein . Herz
Kirschen, Sauer-
Pflaumen . . .
Mirabellen . .
Reineclauden
Pfirsiche . . .
Aprikosen . . .
Apfelsinen . .
Zitronen . . .
Melonen . . .
Ananas . . .
Kokosnüsse . .
Bananen . . .
Feigen . . . .
Datteln . . .
Kastanien . . .
Wallnüsse . . -
Haselnüsse . .
Weintrauben (rheinische) .
Weintrauben (südländ.) .
Stachelbeeren .
Johannisbeeren.
Himbeeren . .
Heidelbeeren . .
Preißelbeeren .
Gartenerdbeeren
Walderdbeeren .

4 . Fischmarkt.
Aal (lebend) . .
Hecht liebend) .
Karpfen (lebend)
Schleie (lebend)

St.

Kg-

Kg.

St.
Kg.

Kg.
St.
Kg.
St.
Kg.

1 St.
1 .
1 Kg.
1 „
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i;b
*:
i "
i I
ILtr.

4t
Kg.

St.

Kg.

Kg.

Mcör)
Preis.

Höchst.
Preis.

56

10

60

4t

Barsche (lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle (lebend) . . 1 »
Backfische(lebend) . . . 1 »
Hummer (lebend) . . . 1 «
Krebse (lebend) . . . .  1 .
Schellfisch . 1 .
Bratschellfisch . . . .  1 .
Kabeljau . 1 »
Kabeljau (Stockfisch gew.) 1 ,
Salm . 1 .
Seehecht . 1 .
Zander . 1 »
Lachsforellen . 1 .
Seeweißlinge (Merlans > 1 „
Blauselchen . 1 „
Heilbutt . . . . . . 1 »
Steinbutt . . . . . .  1 .
Schollen . 1 •
Seezunge . 1 .
Rothzunge (LimaudeS) . 1
Grüner Hering . . . . 1
Hering (gesalzen) . . . 1

8 . Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans . 1 St.
Truthahn . 1 .
Truthuhn . 1 »
Ente . 1 ,,
Hahn . 1 »
Huhn . 1 »
Masthuhn . 1 „
Perlhuhn. J •
Kapaunen . } «
Taube . . . 1 ,
Feldhuhn , alt . . . . 1 »
Feldhuhn , jung . . . . 1 „
Haselhühner . 1 „
Birkhühner . 1 „
Schneehühner . . . .  1 „
Fasanen . . . . . . . 1 .
Wildenten . 1 .
Schnepfen . 1 ,
KrammetSvögel . . . .  1 .
Hasen . 1 „
Reh-Rücken . 1 *
Reb-Keule . 1 „
Reh-Borderblatt . . . 1 „
Hirsch-Rücken . . . 1 Kg.
Virsch-Keule . 1 »
Hirsch-Vorderblatt . . . 1 „
Wildschwein . 1 .
Wildragout . . . . .  1 »

6 . Fleisch.
(Ladenpreise .)

Ochsenfleisch von der Keule 1 Kg.
Ochscufleisch, Bauchfleisch 1 „
Kuh- oder Rindfleisch . 1 „

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen 1. u. 2. Gewann

»Dreiweidcn", Lagerd .-No. 9092 soll der auf dem
h

Plane mit Lagerb.-No. 6092 bezeickinete Teil zwischen
der Werder- und Scharnhorststrahe cingczogen
werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß 8 57 des
Zustäiidigkeitsgesetzer vom 1. August 1883 mit dem
Ansügen hierdurch zur öffentlichen Kenntnis ge¬
bracht , daß Einwendungen hiergegen innerhalb
einer mit dem 1. September d. I . beginnenden
Frist von vier Wochen bei dem Magistrate schriftlich
Znzureichen oder im Rathause , Zimmer No . 45,
zum Protokoll zu erklären find.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus . *

Wiesbaden , den 30. August 1904.
_ Der Oberbürgermeister.

Bekauntinachnng,
betr. An- und Abmeldung vor» Gewerbe¬

betriebe »».
Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur

Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen darauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß 8 52 des Gewerbesteuergesctzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen An¬
weisung des Herrn Finanzministers vom 4. Novem¬
ber 1895, Abschnitt VI Artikel 25, ein Jeder , welcher
hier den Betrieb eines stehenden Gewerbes anfängt,
dem Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig
mit dem Beginn des Betriebs Anzeige davon zu
machen hat . Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Rathaus , Zimmer Nr . 5, mündlich
während der üblichen Vormittagsdienststunden zu
Protokoll gegeben werden.

Diese Verpflichtung trifft auch Denjenigen,
welcher , . A t

a) das Gewerbe eines Anderen ubcrmmmt und
fortsetzt,

b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder an
i Stelle desselben ein anderes Gewerbe an-

fängt.
Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmeldung

eines steuerpflichtigenGewerbes innerhalb der vor-
aeschricbeneuFrist nicht erfüllt , verfällt nach 8 70
de» Gcwerbestcuergesetzes in eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorcnthaltenc Steuer zu entrichten.

Da » Aufhörcn eines steuerpflichtigen Gewerbes
ist dagegen nach8 10, Absatz2 des Gesetzes vom
14. Juli 1893 und Artikel 23 der cit. Anweisung
bei den Herren Vorsitzenden der für die Veranlagung
zuständigen Steuerausschüffe der Gewerbesteuer-
Lassen 1, 2. 3 und 4 schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldct, so ist die Gewerbesteuer nach
§ 33 de« GcwerbesteueraesetzeSfortzuentrichten.

Wiesbaden, 5. März 1904.
Der Magistrat. — Steuerverwaltung.

' Bekanntmachung
für die beteiligten Handwerksmeister pp.

Die Einreichung der Rechnungen (in du^lo)
über gefertigte Ilnterhaltungsarbeiten in den städt.
Gebäuden der Bezirke I—III für das II . Quartal,
Juli —September 1904, wird hiermit in Erinnerung
gebrach» und erwarten solche bis spätestens
10. Oktober d. I.

Wiesbaden , den 10. September 1904.
Bürean für Gebäudeunterhallnng,

Stadt . Verwaltungsgebäude.
Fricdrichstr. 15. 2. Obergeschoß. Zimmer Nr . 22.

Bekanntmachung.
Herr Stadtarzt Dr . »ned . Stricker ist vom

19. Sepiember bis 26. Oktober er. verreist und
wird während dieser Zeit von Herrn Stadlarzt
Dr. med. Geißler» Wellritzstraße1 / Sprech¬
stunde» von 8 bis 9 Uhr vorm , und 3 bis 4 Uhr
nachm.), vertreten . *

Wiesbaden» den 17. September 1904.
Der Magistrat. — Armcnverwaltnn«.

Städtisches Leihhauszu Wiesbaden,
Neugasse 8.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis,
daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk. auf
jede beliebige Zeit , längstens aber ans die Dauer
eines Jahres , gegen 10 pCt . Zinsen giebt und daß
die Taxatoren vo »»8 —10 Uhr vormittags und
von 2—3 Uhr nachmittags im Leihhaus an¬
wesend sind. *

Die Leihhaus-Depntation.
Bekanntmachung.

Im Hinblick auf dar demnächst beginnende
neue Vierteljahr werden hiermit diejenigen Haus¬
eigentümer , Hausverwalter oder Pächter , welche
wünschen, daß die Rei » ig »»»tg der Sand - und
Fettfänge in ihren Hosraiten durch das Stadt¬
bauamt aus ihre Kosten bewerkstelligt werde, ge¬
beten, die hierzu erforderlichen schriftlichen oder
mündlichen Anmeldungen schon jetzt besorgen zu
wollen , damit die Aufnahme rechtzeitig erfolgen
und alsdann sofort zum 1. Oktober d. I . mit den
Reinigungen begonnen werden kann. _ Für die¬
jenigen Grundstücke, deren Sinkstoffbehälter bereits
durch das städtische Reinigungsuntcrnchmen ae-
rcinigt werde», ist eine erneute Anmeldung nicht
mehr erforderlich. *

Wiesbaden, den 16. September 1904.
Das Stadtballamt,

Abteilung für Kanalifationswese»».
Bekanntmachung.

Volksvadeanstaltenbetr.
Die drei städtischen Volksbadeanstalten be¬

finden sich . „
1. im Gebäude der Höheren Mädchenschule

am Schloßplatz,
2. Am Römcrtor.
3. im Hause Roonstraßc 3.

ES werden verabfolgt:
Brausebäder in sämtlichen Anstalten,
Wannenbäder in der Anstalt in der Roon-

straße für Männer und Frauen , in der
Anstalt am Schloßplatz nur für Frauen.

Badezeiten sind: Mai bis September vor¬
mittags 7 Uhr bis abends 8' /, Uhr , Oktober bis
April vormittags 8 Uhr bis abends 8 Uhr.

An Sonn - und Feiertagen wird 1 Stunde
früher geöffnet und um 11 Uhr vormittags
geschloffen.

Die Männcrabteilnng ist (außer Sonnabend)
von 172—2l/s, die Frauenabteilung stets 1—4 Uhr
geschloffen. DaS Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Der Frucht 'narkt beginnt während der

Sommermonate (April bis einschließlichSeptember)
um 9 Uhr Vormittags.

Wiesvader», den 12. März 1904.
Städt . Akzise-Amt.

Wim.
Prei». Höchst.

P»i«.
Jt J6 §
2 — 2 —
9 — 10 —

— 60 — 60
6 — 7 —

80 1 20
— 50 — 60

1 — 1 20
— 50 _ 70

3 60 10 - .
1 — 1 20
2 — 2 80
3 60 4 —

— 50 _ 60
2 60 3 —
1 80 2 —
2 — 3 20
1 20 1 40
4 — 5 —
1 40 1 60

— 8 — 10

5 50 7
6 — 9 —
5 50 6 —
2 80 3 50
1 20 1 70
2 — 2 50
5 50 7 —
2 25 2 50
2 — 2 50

— 60 —- 70
— 90 1 —

1 30 1 60

3
—

4 50
2 80 3

—

10
—

14
—

6 50 9 —
1 52 2

—

— 70 — 70

1 44 1 52
1 32 1 40
1 36 1 44

tUltfl.

Schweinefleisch . . . .  1 Kg.
Kalbfleisch . 1 »
Hammelfleisch . . . . 1 ,
Schasfleisch . . . . .  1 »
Dörrfleisch . 1 *
Solperfleisch . 1 »
Schinken . 1 »
Speck, geräuchert . . . 1 .
Schweineschmalz . . . 1 »
Nierenfett . . . . . . 1 »
Schwartenmagen , frisch . 1 .
Schwartenmagen , geräuchert 1 .
Bratwurst . 1 »
Fleischwurst . . • • • } »
Leber- ». Blutwurst , frisch 1 .
Leber- u . Blutwurst , gcränch. 1 »

7 . Getreide . Mehl und
Brod re.

a) Großhandelspreise.

Roggen . . . .
Gerste.
Erbsen zum Kochen
Speisebohncn . .

Weizenmehl: No . 0
No . I
No . II

Roggenmehl : No . 0
No . I

. 100 Kg. 17 50
13 50

. 100 . 14 _

.100 . 22 _
.100 . 22 --

22 —
• 100 „ 29
.100 . 27
. 100 . 25
. 100 . 23
. 100 . 21 —

l>) Ladenpreise:
Erbsen zum Kochen . .
Speisebohnen . . . .
Linsen . . . . . - -
Weizenmehl zur Speise-

bereitung.
Roggenmehl zur Speise-

bercitung.
Gerstengranpe . . . .
Gerstengrütze . . . .
Buchweiicngrützc . . .
Hafergrütze.
Haserflocken.
Java -Rci«, mittl . . . .
Java -Kaffee, mittl ., tob
Java -Kaffee, mittl ., gelb.

gcbr.
Speiscsalz . . . . . •
Schwarzbrot »: Langbrod

Rundbrod

Kg.

1 ,
1 ,
1 ,
1 ,
1 ,

1:
1 ,

1

0,5 '
1 Laib

0,5 Kg.
1 Laib

Weißbrot »: 1 Wasserweck
1 Milchbrod
Städtisches Accisc-Amt

Midi.
Pr «!,.
Ä

Preis.TO
90
70
40
80
80

84
60

60
96

50

50

25
25

48
48
56

42

28
64
60
70
64
64
60

60
24
15
52
13
45

3
3

Die Akziserückvcrgütungsbeträge aus vorigem
Monat sind zur Zahlung angewiesen und köniien
gegen Empfangsbestätigung im Laufe dieses Monats
in der AbfertigungSstelle , Neugaffe 6 », Part ..
Einnehmerei . während der Zeit von 8 Vorm , bis
1 Nachm, und 3—6 Nachm, in Empfang genommen
werden . . ^

Die bis zum 30. d. M ., abends , nicht er¬
hobenen Akzise- Rückvergütungen werden den
Empfangsberechtigten abzüglich Postporto durch
Postanweisung übersandt werden . *

Wicsvaden, den 13. September 1904.
Städt . Akziseamt.

Heftstrohliefernng.
Die i» den Monaten Februar und März 1905

zu bewirkende Lieferung von 3310 Gevnnd
0 10 len Heststroh (Kornstroh) für die König¬
lichen Domanial-Weinberge im Rheingan
n»d zu Hochhcim a Main soll im Submissions¬
wege vergeben werden.

Offerten wolle man schriftlich und verschlossen
mit entsprechender Bezeichnung ans dem Brief¬
umschläge bi» Dienstag , den 27 . September
d. I .» vormittags 11 Uhr, bei der unter-
fertigten Stelle (Herrngartenstraße7) einreichcn.

Bei Letzterer liegen die LieferungSbedingunaen
zur Einsicht offen. F272

Wiesbaden, den 19. September 1904.
Königliches Domäne,»-Rentamt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein • Dampfscliiffalirt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.25

(Schnellfahrt ), 9,50 (Schnellfahrt ), 10.35 bis Cöln,
12.50 bis Bonn , mittags 3.20 bis Andernach,
abends 6.35 (Gfatersohilf) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 71/» Uhr . F 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich *.Uaiuzer Dampfschiifuhrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schleis ) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstra &e- Haupt-
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle ) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station KaiserBtraise -Haupt-
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn - und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften . Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg . per 100 Ko.

Hamburg -Amerika -Linie . F330
(Passage -Büreaud . Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Alesia “ von Ostasien nach Odessa,
15. Sept . Pera passiert . D. „Altenburg' 1 15 . Sept.
in St . Tbomas . D. „Andalusia “ auf der Heim-
reise von Ostasien , 14. Sept . in Singapore,
D. „Badenia “ auf der Heimreise von Ostasien,
15. Sept .4 Uhr nachm , in Colombo . D. „Brisgavia“
auf der Ausreise nach Ostasien , 15. Sept . 8 Uhr
morgens in Penang . D. „Calabria “, 15. Sept . von

Victoria . D. „C. Ferd . Laeisz “ auf der Heimreise
von Ostasien , 14. Sept . von Port Said . D.
„Cheruskia “, 14. Sept . von Tampico . D.

Christiania “ nach Westindien , 15. Sept . 2 Uhr
nachm , von Havre . D. „Croatia “, 16. Sept . von
St . Thomas via Havre nach Hamburg . S.-D.
„Deutschland “ nach Newyork , 15. Sept . 4 Uhr
45 Min. nachm . Cuxhaven passiert . D. „Dortmund'
von Neworleans kommend , 15. Sept . 12 Uhr
mittags Lizard passiert . D. „Graf Waldersee
von Newyork kommend, - 15. Sept . 3 Uhr 30 Min.
morgens auf der Elbe . D. „Hamburg “, 15. Sept.
12 Uhr mittags von Newyork via Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg . D. „ Hellas “ auf der
Ausreise nach .Ostasien , 14. Sept . 5 Uhr nachm,
von Singapore . D. „Heerde “, 14. Sept . 4 Uhr
morgens von Narvik nach Rotterdam . D.
„Markomannia “, 15. Sept . in Colon . Verg .-D,
„Meter “, 16. Sept . 2 Uhr morgens in Havre . D.

Moltke “ von Newyork kommend , 16. Sept . 4 Uhr
morgens auf der Elbe . D. „Patagonia “ von Nord-
brasilien kommend , 14. Sept . von Funchal . D.
„Parthia “ von Westindien kommend , 16. Sept.
1 Uhr morgens in Havre . D. „Patrica “, 15. Sept.
9 Uhr morgens in Newyork . D. „Prinz Joachim“
von Havana und Mexiko kommend , 16. Sept.
2 Uhr morgens von Havre nach Dover u. Ham¬
burg . D. „ Sambia “, 14. Sept . von Moji . D.
„Sardinia “ von Neworleans kommend , 15. Sept.
7 Uhr morgens Scilly passiert . D. „Scandia“
15. Sept . von Yokohama . D. „ Schaumburg “ nach
WOstindien , 14. Sept . 6 Uhr morgens in Ant¬
werpen . D. „Sevilla “ nach dem La Plata,
14. Sept . 12 Uhr mittags Cuxhaven passiert . D.
„Slavonia “ auf der Ausreise nach Ostasien,
14. Sept . von Suez . D. „ Westphalia “, 14. Sept.
in St. Thomas . _ _

Norddeutsche »' Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J . Chr . Glücklich,

Wilhelmstralse 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork - und Baltimore -Linien:
S.-D. „Hohenzollern “ nach Genua , 16 Sept . vorm.
Ponta Delgada passiert . D. „Königin Luise “ nach
Newyork , 15. Sept . 4Va Uhr naohm . Vellas pass.
D. „Bremen “ nach Bremen , 16. Sept . 12 Uhr
mittags Lizard passiert . D. „Main“ nach Bremen,
14. Sept . 2 Uhr nachm , von Baltimore . D. „König
Albert “ nach Bremen , 15. Sept . 12 Uhr mittags
von Newyork . D. „Breslau' 1 nach lialtimore,
16. Sept . 8 '/» Uhr nachm . Borkum Riff passiert,
— Linien nach Ost-Asien und Australien : D
„Preussen “ nach Bremen 16. Sept . vorm , von
Genua . D. „Sachsen “ nach Ost -Asien , 15. Sept.
6 Uhr vorm , in Hongkong . D. „ Zieten “ nach
Ost-Asien 16. Sept . 4 Uhr nachm , in Colombo.
D. „Prinzeß Alice “ nach Ost -Asien , 16. Sept.
5 Uhr vorm , von Neapel . D. „Pr .-R . Luitpold“
nach Ost -Asien , 16. Sept . 3 Uhr nachm , von
Bremerhaven . D. „Scharnhorst “ nach Australien,
15. Sept . 2 Uhr vorm , von Neapel . — Cuba -,
Brasil - u . La Plata -Linien : D. „Norderney “ nach
Antwerpen , Bremen , 15. Sept . von Vigo . D.
„Halle “ nach Antwerpen , Bremen , 16. Sept . in
Lissabon . D. „Wittenberg “ nach Lissabon,
Rotterdam , Antwerpen , Bremen , 14. Sept . von
Bahia . D. „Roland “ nach Brasilien , 14. Sept.
von Lissabon . D. „Freiburg “ nach La Plata,
15. Sept . von Antwerpen . D. „Aachen “ nach
Cuba , 15. Sept . in Antwerpen . — Truppen-
Transport : D. „Rhein “ nach Bremen , 15. Sept.
5 Uhr vorm , in Bremerhaven.

Dtliil uab Setlas der& Tchellenherß'scheri Hos-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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